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Erlass betreffend 1. Möglichkeit des Einsatzes von elektronisch unterstützten Lehr- 
und Lernformen im Rahmen der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie 2. Pflichtschulabschluss-Prüfung 
   
 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit teilt Folgendes mit: 

1. 

Auf Grund mehrerer Anfragen betreffend den Einsatz von elektronisch unterstützten 
Lehr- und Lernformen im Rahmen der Ausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege teilt das Bundesministerium für Gesundheit Folgendes mit: 

Die Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungsverordnung – GuK-AV, BGBl. II 
Nr. 179/1998, idgF., enthält anders als die Gesundheits- und Krankenpflege-
Teilzeitausbildungsverordnung – GuK-TAV, BGBl. II Nr. 455/2006, keine 
ausdrücklichen Regelungen zur Frage der Möglichkeit des Einsatzes von elektronisch 
unterstützten Lehr- und Lernformen im Rahmen der Ausbildung. 

Ausgehend von den didaktischen Grundsätzen gemäß § 3 GuK-AV, die u.a. auf 
Methodenvielfalt des Unterrichts, Schülerselbsttätigkeit und -selbstverantwortung 
abzielen, besteht gegen den Einsatz elektronisch unterstützter Lehr- und Lernformen 
(z.B. MOODLE) im Rahmen der Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege unter folgenden Voraussetzungen aus rechtlicher und fachlicher 
Sicht kein Einwand: 

 Die Ausbildungseinrichtung verfügt über eine entsprechende technische 
Ausstattung (vgl. § 4 GuK-TAV). 
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 Die Lehrenden wie auch die Schüler/innen verfügen über die entsprechenden 
mediendidaktischen Kompetenzen (vgl. § 5 Abs. 2 Z 2 GuK-TAV). 

 Die Ausbildungsinhalte sind für die Vermittlung mittels der Lehr- und 
Lernplattformen geeignet und an diese angepasst, so dass die Erreichung der 
Ausbildungsziele nicht gefährdet ist. 

 Grundsätzlich kann bis zu maximal 25% der theoretischen Unterrichtsfächer 
mit Lehr- und Lernplattformen, die keine unmittelbare Anwesenheit vor Ort 
vorsehen, veranstaltet werden; ausgenommen sind (vgl. § 5 Abs. 3 und 4 GuK-
TAV) 

 jene Unterrichtsfächer, bei denen in der Anlagen zur GuK-AV als 
Art der Prüfung die Teilnahme vorgesehen ist (gilt nicht, wenn in 
diesem Fach eine Dispensprüfung stattfindet) sowie 

 Unterrichtsfächer bzw. Teile von Unterrichtsfächern, in denen in 
den Anlagen zur GuK-AV Gruppenunterricht vorgesehen ist (gilt 
nicht für das Fach „Fachspezifisches Englisch“). 

 Die Teilnahmeverpflichtung gemäß § 11 GuK-AV bleibt insofern gewährleistet, 
als von den Schülern/-innen für das entsprechende Stundenausmaß eine 
äquivalente Anwesenheit im Sinne von Mitwirkung an den Individualphasen 
(mittelbare Anwesenheit) des Unterrichts erbracht werden muss (vgl. Abs. 2 Z 
2 GuK-TAV). 

 Die Mitwirkung bzw. Mitarbeit und der Lernfortschritt werden bei mittelbarer 
Anwesenheit von den Lehrenden in Echtzeit überprüft. 

 Die Anwendung von Lehr- und Lernplattformen und anderen elektronischen 
Kommunikationsmedien (z.B. Skype) ist für die Abhaltung der Prüfungen und 
der kommissionellen Abschlussprüfung ausgeschlossen. 

 
Vergleichbares gilt für die Pflegehilfeausbildung gemäß Pflegehilfe-
Ausbildungsverordnung, BGBl. II Nr. 371/1999, idgF. 
 
2. 

Mit 1. September 2012 ist das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, BGBl. I 
Nr. 72/2012, in Kraft getreten. 

Mehrere gesundheitsberufliche Ausbildungen (Pflegehilfe, Medizinische/r 
Masseur/in, Sanitäter/in, Medizinisch-technischer Fachdienst, Sanitätshilfsdienste) 
sehen als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung die positive Absolvierung der 
9. Schulstufe bzw. die erfolgreiche Absolvierung der allgemeinen Schulpflicht vor. 

Klargestellt wird, dass bei Vorlage eines Zeugnisses über die Pflichtschulabschluss-
Prüfung gemäß dem zitierten Gesetz die obengenannten Zugangsvoraussetzungen 
(positive Absolvierung der 9. Schulstufe bzw. die erfolgreiche Absolvierung der 
allgemeinen Schulpflicht) als erfüllt anzusehen sind. 
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Das Bundesministerium für Gesundheit ersucht abschließend, die betroffenen 
gesundheitsberuflichen Ausbildungseinrichtungen im do. Wirkungsbereich über das 
gegenständliche Schreiben in Kenntnis zu setzen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr. Gerhard Aigner 
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